
Erste Änderungssatzung vom 09.12.2010 zur Hauptsatzung  

der Ortsgemeinde Hargesheim vom 19.08.2010 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung 
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über Auf-
wandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) am 09.12.2010 
folgende Änderungssatzung zur  Hauptsatzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird: 
 

 

Artikel I 
 
Es wird folgender § 10 eingefügt: 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung für die Betreuung der Gemeindebücherei 

 
 

(1) Die Gemeindebücherei wird ehrenamtlich betreut. Die Betreuer werden 
vom Gemeinderat gewählt. 

 
(2) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und den sonstigen 

persönlichen Aufwendungen, die mit der Wahrnehmung des 
Ehrenamtes verbunden sind erhalten die Betreuer der 
Gemeindebücherei eine Aufwandsentschädigung von jährlich 500,00 €. 

 
 
Der bisherige § 10 wird § 11. 
 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Hargesheim, 09.12.2010 
 
 
Werner Schwan    (Siegel) 

Ortsbürgermeister 


